
Absender:   Datum:  

   

 

 

 
  Sachbearbeiter: 

Stadt Memmingen Herr Schmid / Herr Mayer 

Bauverwaltungsamt Bauverwaltungsamt 

Schlossergasse 1 Tel: 08331/850-503  

87700 Memmingen Welfenhaus, 2. Stock, Zi. 205 
 

Für die Nutzung von öffentlichem Grund über den Gemeingebrauch hinaus wird eine Erlaubnis von 
der Stadt Memmingen benötigt. Es ist ein Antrag an das Bauverwaltungsamt zu stellen. Sie erhalten 
nach Bearbeitung einen Genehmigungsbescheid über diese Sondernutzung. Die Nutzung von 
öffentlichem Grund ist genehmigungs- und gebührenpflichtig.  
 

Antrag  auf Sondernutzungserlaubnis 

Gem. Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Memmingen vom 14.10.2015 einschl. aller 
Änderungssatzungen 
 
 hier bitte ausfüllen 

Art der Sondernutzung: 
z.B.: Warenkörbe,  Hinweisschilder, 

Tische und Stühle 
 

 

 

Anzahl / qm: 
z.B.: 2 qm 

Ansicht 0,80 x 1,20 m 
Aufstellfläche 5 m x 3 m 

 

 

Frontlänge bei Markise: 
z.B.: 5 lfd. Meter 

 
 

 

 

Aufstellungsort/Straße: 
z.B.: Ulmer Straße 5, MM 

direkt an Hausfront 
 

 

 

Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige die Stadtkasse MM  

widerruflich von meinem Konto die  
jährliche Gebühren abzubuchen 

IBAN: 
 
DE__________________________________________ 

 
Eine Planskizze über die beantragte Nutzung liegt bei (ggf. auf der Rückseite) 
 
  

Unterschrift des Antragsstellers 
 


